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Der Gemeindepräsident hat das Wort 

“Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die eine n Mauern und 
die anderen Windmühlen.”  Chinesisches Sprichwort 

Vor einem Jahr durften wir Sie einladen, an einem Workshop zum Thema 
Gemeindefusion teilzunehmen. Gleichzeitig baten wir Sie, den in alle Haus-
halte verteilten Fragebogen zum Thema Gemeindezusammenlegung aus-
zufüllen. Dieses Projekt starteten wir gemeinsam mit Nachbargemeinden. 
Die Auswertungen zeigen ein klares Bild:  
Es ist unbedingt abzuklären, ob eine Gemeindefusion mit mehreren Nach-
bargemeinden sinnvoll wäre. Es ist zu prüfen, wie mehrere Dörfer im Gür-
betal als eine politische Gemeinde funktionieren könnten. 

Die bisherigen beteiligten fünf Gemeinden aus dem mittleren Gürbetal ha-
ben die Köpfe weiterhin zusammen gestreckt und die Vorlage für diese 
Sommergemeindeversammlung, von Montag, 6. Juni 2016, gemeinsam er-
arbeitet. Die Stimmberechtigten der Gemeinden Lohnstorf, Mühlethurnen, 
Kirchenthurnen, Toffen und Kaufdorf werden zur selben Zeit, zur gleichen 
Vorlage Stellung nehmen können. Wir erhoffen uns alle gemeinsam am 
Projekt weiterarbeiten zu dürfen. In der anstehenden Phase sollen die Fak-
ten für und gegen einen Zusammenschluss erarbeitet werden. So wissen 
wir danach, über was wir reden. 

Was wir jetzt schon wissen ist, dass es viel Arbeit gibt, die fast 6‘000 Ein-
wohner aus fünf ganz verschiedenen Dörfern in eine neue Gemeinde zu 
führen. Diese Proportionen und Grössen unterscheiden uns auch stark von 
anderen Gemeindefusionen oder Projekten. Es ist nicht ein Schlucken von 
einer Gemeinde, nein es ist ein Geben und Nehmen von allen Beteiligten.  

Untersuchungen* von fusionierten Gemeinden zeigen mehr Qualität bei der 
Erfüllung der Gemeindeaufgaben, mehr Gemeindeautonomie, mehr Inte-
resse der Bevölkerung an der Gemeinde und auch die Tendenz zur wirt-
schaftlichen Weiterentwicklung in der Gemeinde. Einzig bei der Kostenent-
wicklung steht die bessere Auslastung der Infrastrukturen und Verwaltun-
gen den steigenden Erwartungen der Bevölkerung gegenüber. Dies heisst, 
es muss nicht, aber es kann teurer werden.  

Wir wollen herausfinden, ob räumliche Ausweitungen der Gemeindeflächen 
wirklich gesellschaftlich erfolgreicher und wirtschaftlich stärker machen. Ich 
erwarte eine lebendige Diskussion über die Vorlage „Projekt Fusionsabklä-
rungen“ und würde mich sehr freuen, Sie am 6. Juni 2016 an der der Ge-
meindeversammlung begrüssen zu dürfen.  

Der Gemeindepräsident 
Martin Meyer 
 
 
 
*(Ecoplan, Evaluation Gemeindefusionsgesetz, Schlussbericht, Bern, 2009)  
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Gemeindeversammlung 
 

Einladung zur Gemeindeversammlung 
Montag, 6. Juni 2016, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal 

Traktanden 
1. Kaufdorf, Kirchenthurnen, Lohnstorf, Mühlethurne n, Toffen;  

Fusionsabklärung 
Projektgenehmigung, Verpflichtungskreditbewilligung 

2. Gemeinderechnung 2015 
Orientierung über die Gemeinderechnung 2015 und Genehmigung 
Nachkredit für zusätzliche Abschreibungen sowie Kenntnisnahme des 
Berichtes des Rechnungsprüfungsorganes über das Ergebnis seiner 
Rechnungs- und Datenschutzprüfungen 

3. Sportplatz Kleematt, Kenntnisnahme Kreditabrechn ungen 
a) Erwerb der Parzelle Nr. 126 
b) Erstellung Parkplätze und Umzäunung 

4. Orientierungen 
5. Verschiedenes 

Aktenauflage 
Die Akten zur Versammlung liegen vor der Gemeindeversammlung bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich auf. Voranschlag und Finanzplan können 
auch auf der Gemeindehomepage www.kaufdorf.ch eingesehen werden. 

Rechtspflege 
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen nach der Ver-
sammlung beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 
3071 Ostermundigen, schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden 
(Artikel 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zu-
ständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist an der Versammlung sofort zu 
beanstanden (Artikel 49 a Gemeindegesetz). 

Die Versammlung ist öffentlich; Interessierte sind dazu freundlich eingela-
den. Stimmberechtigt sind Schweizerbürgerinnen und -bürger ab dem 18. 
Altersjahr, welche seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnhaft 
sind. 
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Erläuterungen zu den einzelnen Geschäften 
 

1. Kaufdorf, Kirchenthurnen, Lohnstorf, Mühlethurne n, 
Toffen; Fusionsabklärung 
Referent: Martin Meyer 

Die Gemeinden Kaufdorf, Kirchenthurnen, Lohnstorf, Mühlethurnen und 
Toffen haben die Bevölkerung im Frühjahr 2015 eingeladen, an Workshops 
und via Mitwirkungsbogen zur Frage Stellung zu nehmen, ob Fusionsabklä-
rungen vorgenommen werden sollen. Ziel der Befragung war es, auf Wün-
sche und Anregungen aus der Bevölkerung einzugehen und Chancen oder 
Risiken eines Fusionsvorhabens frühzeitig zu erkennen. Die Befragung hat 
ergeben, dass die Bevölkerung weitere Abklärungen wünscht. Mit vorlie-
gender Botschaft wird den Stimmberechtigten beantragt, die für die Projekt-
arbeit benötigten Mittel zu bewilligen. Wird der Kredit am 6. Juni 2016 an 
allen Gemeindeversammlungen bewilligt, kann ein Grundlagenbericht erar-
beitet werden. Nach Vorliegen dieses Berichtes werden die Stimmberech-
tigten über Fortführung oder Einstellung des Verfahrens beschliessen kön-
nen. Bei einer Fortführung stünden dann die Ausarbeitung der Fusionsdo-
kumente und der eigentliche Fusionsentscheid der Stimmberechtigten auf 
dem Programm. Nach Terminplan könnte der Gemeindezusammenschluss 
auf den 1. Januar 2020 erfolgen.  
 
1.  Bevölkerungsbefragung 
Aus der Bevölkerungsbefragung im Frühjahr 2015 resultierten die folgenden 
Erkenntnisse:  

 Kaufdorf 
 

Kirchen-
thurnen 

Lohnstorf Mühlethur-
nen 

Toffen 

Fusionsab-
klärungen  
ja / nein 
  

Ja Ja Ja Ja Ja 

Bevorzug-
ter Perime-
ter 
 

Talge-
meinden 
mit oder 
ohne 
Rümligen 
 

Talge-
meinden 
mit oder 
ohne 
Rümligen 

Mindes-
tens  
Kirchen-
thurnen,  
Lohnstorf, 
Müh-
lethurnen  

1. Talge-
meinden 
mit oder 
ohne 
Rümligen 

2. Mindes-
tens Kir-
chen-
thurnen,  
Lohnst-
orf, Müh-
lethurnen 

- Talge-
meinden  
mit oder 
ohne 
Rümli-
gen 

- Eventu-
ell  

- Toffen – 
Kaufdorf  
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2.  Perimeter 
2.1 Gesamtperimeter 
Um nichts zu versäumen, wurden die Gemeinderäte von Gelterfingen und 
Rümligen eingeladen, sich zur Frage eines allfälligen Miteinbezuges in die 
Projektarbeit zu äussern. Gelterfingen hat sich im Nachgang zum Scheitern 
des Projektes „Kleeblatt“ entschieden, Fusionsabklärungen im redimensio-
nierten Perimeter der Gemeinden Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf und 
Noflen weiterzuführen, und Rümligen teilte in Erwägung der eigenen Priori-
tätenordnung seinen Beteiligungsverzicht mit.  

Weil sich die Gemeinde Rümligen am Projekt nicht beteiligt, ergeben sich 
geografisch gesehen zwei Teil-Perimeter, nämlich ein solcher der Gemein-
den Toffen und Kaufdorf und ein solcher der Gemeinden Kirchenthurnen, 
Mühlethurnen und Lohnstorf. Die geografische Lücke soll einem Fusions-
projekt im Gesamtperimeter der fünf Gemeinden aber nicht hinderlich sein. 
Die Gemeinderäte streben in diesem Sinne denn auch einen Projektstart im 
Gesamtperimeter an. Lehnen die Stimmberechtigten einer oder mehrerer 
Gemeinden das Projekt im Gesamtperimeter ab, bliebe eine Neuausrich-
tung zu erörtern.  
 
2.2 Teil-Perimeter 
Es ist in Aussicht genommen, im Rahmen der beabsichtigten Fusionsabklä-
rung höchstens ein einziges Alternativszenario zum Gesamtperimeter, be-
stehend aus zwei Perimetern, abzuklären und im Grundlagenbericht fun-
diert zu evaluieren und zu bewerten.  
 
3. Projektziele 
Im Rahmen der Fusionsabklärung sollen der Ist-Zustand erhoben und die 
Optimierungspotenziale in denkbaren Entwicklungsszenarien aufgezeigt 
werden. Es werden Aussagen erwartet zu den in Frage kommenden Struk-
turen, zu möglichen Verbesserungen der Dienstleistungen für die Bevölke-
rung, zu den finanziellen Auswirkungen, zu allfälligen Sparpotenzialen, zur 
Professionalisierung der Behörden- und Verwaltungsorganisation und nicht 
zuletzt auch zur Standortattraktivität. Bevölkerung, Behörden und Verwal-
tung sollen sich anhand der entstehenden Auslegeordnung – in Form eines 
so genannten Grundlagenberichtes – ein genaues Bild über eine Fusion 
und deren Folgen verschaffen können.  
 
4. Projektaufbau  
Das Fusionsabklärungsprojekt wird in zwei Phasen gegliedert. Beide Pha-
sen enden mit einem Entscheid der Stimmberechtigten. Am Ende der ers-
ten Etappe sollen die Stimmberechtigten an Gemeindeversammlungen an-
hand eines Grundlagenberichtes über Fortführung oder Einstellung der Pro-
jektarbeit befinden können (voraussichtlich Juni 2018). Wird eine Fortfüh-
rung bejaht, werden in der zweiten Phase die Fusionsdokumente erarbeitet, 
so ein Organisationsreglement, der Fusionsvertrag und die Überführungs-
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planung. Am Schluss der zweiten Etappe sollen die Stimmberechtigten als-
dann an Urnenabstimmungen den eigentlichen Fusionsentscheid fällen 
können (voraussichtlich Frühjahr 2019).  
 
5. Bevölkerungseinbezug 
Während der ganzen Projektdauer soll der Orientierung und dem Einbezug 
der Bevölkerung ein besonderes Augenmerk gewidmet werden. Es ist be-
absichtigt, über eine Website laufend über die Projektfortschritte zu infor-
mieren. Überdies soll den Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit 
eingeräumt werden, in einem Mitwirkungsverfahren zum Grundlagenbericht 
ihre Bedürfnisse anzumelden und Meinungen einzubringen. 
 
6. Projektberatung  
Um eine professionelle Projektarbeit gewährleisten zu können, soll eine ex-
terne Fachberatung mit der Projektberatung, dem Projektmanagement und 
dem Projektoffice beauftragt werden. Es ist in Aussicht genommen, das 
entsprechende Mandat an die Beratungsfirma Recht & Governance, Bern, 
zu erteilen. Das Unternehmen verfügt über einen beeindruckenden Erfah-
rungs- und Leistungsausweis und ist in der Lage, über die ganze Projekt-
dauer ein interdisziplinäres Team zur Verfügung zu stellen. Die Auftrags-
vergabe kann im Nachgang zu den Gemeindeversammlungen vom 6. Juni 
2016 erfolgen, wenn das Projekt an den Gemeindeversammlungen rechts-
kräftige Zustimmung findet.  
 
7. Projektorganisation 
Es ist vorgesehen, die Steuerung der Projektarbeit einer interkommunalen 
Arbeitsgruppe (IKA) zu übertragen. In der IKA soll jede Gemeinde mit dem 
Gemeindepräsidium und einer Kaderperson vertreten sein. Die externe 
Fachberatung soll sowohl die IKA als auch den geschäftsleitenden Projekt-
ausschuss begleiten. Der Ausschuss soll sich aus dem Präsidium der IKA 
(Gemeindepräsident/in), einer Kaderperson und einer Vertretung des kan-
tonalen Amtes für Gemeinden und Raumordnung zusammensetzen. Zur 
Aufarbeitung gebündelter Themen sind wie folgt Teilprojektgruppen vorge-
sehen:  
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Gruppen-
Bezeichnungen 

Zu bearbeitende The-
men 

Gruppen-
Zusammensetzung 
 

1 Organisation 
 

Politische Strukturen; 
Verwaltungsstrukturen; 
Umgang mit dem Per-
sonal 

- Ressortvorsteher/innen 
- Kaderperson/en 
- Allenfalls weitere  
- Person/en 

2 Bau, Infrastruktur, 
Sicherheit 
 

Bauordnung; Planung; 
Liegenschaften; Tief-
bau; Ver- und Entsor-
gung; Feuerwehr; Zi-
vilschutz; kommunale 
Polizeiorgane 

- Ressortvorsteher/innen 
- Kaderperson/en 
- Allenfalls weitere  
- Person/en 

3 Finanzen 
 

Finanzen; Steuern; 
finanzielle Rahmenbe-
dingungen 
 

- Ressortvorsteher/innen 
- Kaderperson/en 
- Allenfalls weitere Per-

son/en 
4 Bildung, Soziales 

 
Volksschule; kommu-
nale Bildungsangebo-
te; individuelle und in-
stitutionelle Sozialhilfe 

- Ressortvorsteher/innen 
- Kaderperson/en 
- Allenfalls weitere Per-

son/en 

Das Projektsekretariat wird durch die externe Projektbegleitung sicherge-
stellt. Die Rechnungsführung soll einer der involvierten Gemeindeverwal-
tungen obliegen.  
 
8. Projektergebnisse 
8.1 Grundlagenbericht 
Aus der ersten Projektphase werden umfassende Ergebnisse der Analyse 
des Ist-Zustandes der Gemeinden und aussagekräftige Lösungsansätze für 
die Ausgestaltung einer Fusionsgemeinde hervorgehen. Diese Ergebnisse 
werden im Grundlagenbericht – etwa auch als Machbarkeitsstudie bezeich-
net – abgehandelt. Mit der Darstellung des Ist-Zustandes werden Unter-
schiede zwischen den Gemeinden sichtbar. Der Ist-Zustand wird dem Soll-
Zustand gegenübergestellt, und die Chancen und Risiken einer Fusion wer-
den eingeschätzt. Der Grundlagenbericht wird zu allen relevanten Themen 
des Fusionsprojektes, so auch zu den bestehenden Verflechtungen der in-
terkommunalen Zusammenarbeit und zu einem Szenario für die Aufgaben-
trägerschaft der fusionierten Gemeinde, Auskunft geben. Der Bericht dient 
einerseits der Bevölkerung zur Meinungsbildung darüber, ob das Projekt 
fortgesetzt werden soll oder nicht, und anderseits später, wenn eine Projekt-
fortführung befürwortet wird, als Grundlage für Aufbau und Strukturierung 
der Fusionsgemeinde. Er vermittelt so oder so, also ungeachtet dessen, ob 
eine Fusion angestrebt werden soll oder nicht, wertvolle Aufschlüsse dar-
über, wie die Gemeindeentwicklung – gemeinsam oder weiterhin im Allein-
gang – erfolgen könnte.  
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8.2 Organisationsrecht 
Befürworten die Stimmberechtigten am Schluss der ersten Projektphase die 
Weiterführung des Prozesses, werden die Fusionsdokumente, so insbe-
sondere der Fusionsvertrag und die organisationsrechtlichen Erlasse ent-
stehen. Das Organisationsrecht besteht in erster Linie aus dem Organisati-
onsreglement (etwa auch mit Gemeindeordnung oder Gemeindeverfassung 
bezeichnet) und der Organisationsverordnung. Das Reglement definiert die 
Organisationsstruktur der neuen Gemeinde, und die Organisationsverord-
nung verfeinert die Bestimmungen des Reglementes, bildet die Verhand-
lungsordnung für Gemeinderat und Kommissionen ab und definiert die Ver-
waltungsorganisation.  
 
9. Projektkosten 
Die Projektkosten ergeben sich einerseits aus der Beauftragung einer ex-
ternen Fachberatung und anderseits aus dem Aufwand der eigenen Behör-
den- und Verwaltungsorganisation. Sie lassen sich wie folgt hochrechnen: 
 Kostenrubriken CHF CHF 

 
Externe Fachberatung - Grundlagenbericht 106‘600.00 150‘800.00 

 - Fusionsvorbereitung 44‘200.00 
Eigene Behörden- und  
Verwaltungsorganisation 
 

- Drucksachen 
- Rechnungsführung 
- Sitzungsgelder Projektausschuss 
- Sitzungsgelder Interkommunale 

Arbeitsgruppe 
- Sitzungsgelder Teilprojektgrup-

pen 
- Wappen 
- Verschiedenes 

63‘440.00 

Total  214‘240.00 

Die Fusionsumsetzung wird Sache der Fusionsgemeinde sein.    
 
10. Kantonaler Projektzuschuss 
In die Projektarbeiten dürfte ein Zuschuss des Kantons von maximal CHF 
100‘000.00 erhältlich sein. Er setzt sich wie folgt zusammen: 

 CHF 
 

Für Vorbereitung, Information und Umsetzung 
 

70‘000.00 
 

Bei mehr als zwei Gemeinden Zuschusserhöhung um maximal 
CHF 10‘000.00 pro zusätzliche Gemeinde 

30‘000.00 

Total 100‘000.00 
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11. Kostenverteilung 
Die Projektkosten im Gesamtbetrage von CHF 214‘240.00 sollen zu je 50 % 
via Sockelbeitrag und einem Beitrag nach Einwohnerzahl auf die Gemein-
den verteilt werden. Abzüglich des kantonalen Projektzuschusses von CHF 
100‘000.00 verbleiben den Gemeinden Kosten in der Höhe von CHF 
114‘240.00. Es ergeben sich die folgenden Belastungen: 
 Kauf-

dorf 
 

Kirchen
chen-
thurnen 

Lohnstorf Mühlethur-
nen 

Toffen Total 

Einwohner-
zahl 

1‘063 282 236 1‘399 2‘540 5‘520 

50 % als 
Sockelbei-
trag CHF 

11‘424 11‘424 11‘424 11‘424 11‘424 57‘120 

50 % nach 
Einwohner-
zahl CHF 

10‘999 2‘918 2‘442 14‘476 26‘283 57‘120 

Kosten pro 
Gemeinde 
CHF 

22‘423 14‘342 13‘866 25‘900 37‘707 114‘240 

 
12. Fusionsbeitrag 
Nach Art. 3 ff. des Gesetzes zur Förderung von Gemeindezusammen-
schlüssen (Gemeindefusionsgesetz, GFG) gewährt der Kanton auf Gesuch 
hin eine Finanzhilfe, wenn ein Gemeindezusammenschluss vollzogen ist, 
die neue Gemeinde eine Wohnbevölkerung von mindestens 1‘000 Perso-
nen zählt und die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen. Die Fi-
nanzhilfe ergibt sich aus der Multiplikation der Wohnbevölkerung aller am 
Zusammenschluss beteiligten Gemeinden, dem Zusammenlegungsmultipli-
kator und einem Pro-Kopf-Beitrag von 400 CHF. Pro beteiligte Gemeinde 
werden maximal 1‘000 Personen angerechnet. Bei einem Zusammen-
schluss zweier Gemeinden beträgt der Zusammenlegungsmultiplikator 1. 
Für jede weitere beteiligte Gemeinde vergrössert er sich um 0,1. Im Falle 
der hier interessierenden Gemeinden ergibt sich die folgende Berechnung 
des Fusionsbeitrages: 
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 CHF 
 

Multiplikation der Wohn-
bevölkerung, pro Ge-
meinde maximal 1‘000 
Einwohner/innen, mit 
einem Pro-Kopf-Beitrag 
von CHF 400.00: 3‘500 
Einwohner/innen x CHF 
400.00 

1‘400‘000.00 
 

 

Bei fünf Gemeinden 
Multiplikation mit Zu-
sammenlegungsfaktor 
1,3 

 1‘820‘000.00 

 
13. Zur Beschlussfassung 
Im Falle des vorliegenden Geschäftes ist in allen Gemeinden ein Verpflich-
tungskredit über den Gesamtbetrag der externen und internen Kosten zu 
bewilligen. Wie bei einer Geschäftsvorlage in einem Gemeindeverband inte-
ressiert in allen Gemeinden ein identischer Beschlusses-Entwurf. Letzterer 
kann im Einzelfall einer Gemeinde nicht geändert werden, was bedeutet, 
dass die Stimmberechtigten Ja oder Nein sagen, nicht aber abweichend 
beschliessen können, weil ein Projektstart eine  
– positive – Übereinstimmung der Versammlungsbeschlüsse voraussetzt.  
 
14. Fusionsabklärungsvertrag 
Stimmen die Gemeindeversammlungen dem Projekt am 6. Juni 2016 alle-
samt zu, wird durch die Gemeinderäte im Rahmen der identisch lautenden 
Versammlungsbeschlüsse als Basis für die Projektarbeit ein Fusionsabklä-
rungsvertrag abzuschliessen sein. Der Vertrag wird sich grundsätzlich am 
kantonalen Muster orientieren und schwergewichtig Einsetzung, Organisati-
on, Aufgaben und Kompetenzen einer interkommunalen Arbeitsgruppe, die 
Kostenfinanzierung und die Kostenverteilung auf die Gemeinden regeln.   
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15. Antrag und Beschluss 
Der Gemeinderat stellt den Stimmberechtigten den Antrag zu folgendem 
Beschluss: 

1. Der Fusionsabklärung im Perimeter der Gürbetal-Gemeinden Kaufdorf, 
Kirchenthurnen, Lohnstorf, Mühlethurnen und Toffen wird zugestimmt.   

2. Für die Projektrealisierung wird ein Verpflichtungskredit über den Ge-
samtbetrag der externen und internen Kosten von CHF 214‘240.00 be-
willigt; es wird zur Kenntnis genommen, dass die nach Abzug des kanto-
nalen Projektzuschusses verbleibenden Kosten wie folgt auf die invol-
vierten Gemeinden verteilt werden: 

 Kauf-
dorf 
 

Kirchen
chen-
thurnen 

Lohnstorf Müh-
lethur-
nen 

Toffen Total 

Einwohner-
zahl 

1‘063 282 236 1‘399 2‘540 5‘520 

50 % als 
Sockelbei-
trag CHF 

11‘424 11‘424 11‘424 11‘424 11‘424 57‘120 

50 % nach 
Einwohner-
zahl CHF 

10‘999 2‘918 2‘442 14‘476 26‘283 57‘120 

Kosten pro 
Gemeinde 
CHF 

22‘423 14‘342 13‘866 25‘900 37‘707 114‘240 

 
3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, das Mandat der externen Fachbera-

tung im Einvernehmen der Gemeinderäte aller beteiligten Gemeinden mit 
einem Kostendach für Projektphase 1 von CHF 106‘600.00, für Pro-
jektphase 2 von CHF 44‘200.00 und für das Gesamtprojekt von  
CHF 150‘800.00 zu vergeben. 

4. Der Gemeinderat wird weiter ermächtigt, im Einvernehmen der Gemein-
deräte aller beteiligten Gemeinden im Rahmen des vorliegenden Be-
schlusses einen Fusionsabklärungsvertrag abzuschliessen.  

5. Die Ausführung dieses Beschlusses ist Sache des Gemeinderates. 
 
 

2. Gemeinderechnung 2015 
Referent: Martin Meyer 

Die Jahresrechnung 2015 mit dem Vorbericht liegt zur Einsichtnahme in 
der Gemeindeverwaltung Kaufdorf auf. Die Dokumente können auch auf 
der Internetseite der Gemeinde www.kaufdorf.ch eingesehen werden. 
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2.1  Voranschlag 
Der Voranschlag für das Jahr 2015 mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 143‘750.00 wurde von der Gemeindeversammlung am 2. Dezem-
ber 2014 mit einer Gemeindesteueranlage von 1,75 genehmigt. 
 

2.2 Die wichtigsten Geschäftsfälle 
·  Der Aufwandüberschuss beträgt CHF 44‘881.19. Dieser wird dem Ei-

genkapital, welches am 1. Januar 2015 CHF 325‘620.92 betrug, be-
lastet, so dass dieses nun noch einen Bestand aufweist von CHF 
280‘739.73. 

·  Im Voranschlag 2015 wurde mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 143‘750.00 gerechnet. Somit ergibt sich eine Besserstellung 
zwischen Rechnung und Voranschlag von CHF 98‘868.81. 

·  Der gesamte Aufwand der Laufenden Rechnung beträgt 
CHF 3‘949‘573.39, budgetiert waren CHF 3‘902‘700.00, beim Ertrag 
sind es in der Rechnung CHF 3'904'692.20, budgetiert waren 
CHF 3'758’950.00. Der Ertrag ist insbesondere wegen der nicht 
budgetierten Mehrwertabgaben grösser. 

·  2015 sind zwei weitere Mehrwertabgabe von total CHF 207‘552.00 von 
in der Ortsplanungsrevision 2013 neu eingezontem Bauland eingegan-
gen. Diese Abgaben sind gemäss den mit den Grundeigentümern ab-
geschlossenen Verträgen und Ziff. 9 der gemeinderätlichen Richtlinien 
über die Mehrwertabgaben z.B. zur Finanzierung von Planungs- und 
Infrastrukturkosten zu verwenden. Deshalb sollen nun im Jahresab-
schluss 2015 die in diesem Jahr eingegangenen Mehrwertabgaben 
vollumfänglich zur Abschreibung der noch im Verwaltungsvermögen 
enthaltenen Restkosten der Ortsplanungsrevision 2013 und eines Teils 
der Infrastrukturanlagen beim Sportplatz eingesetzt werden, so dass 
dann die Ortsplanungsrevision 2013, für welche Kosten von insgesamt 
rund CHF 142‘000.00 angefallen sind, keinen Restwert mehr und die 
Infrastrukturanlagen beim Sportplatz, für welche CHF 179‘370.70 auf-
gewendet wurden, noch mit einem Restwert von CHF 5‘407.80 im 
Verwaltungsvermögen figurieren werden. 

·  Bei der Budgetierung der Einkommens- und Vermögenssteuern der na-
türlichen Personen waren wir – wie etliche andere Gemeinden und be-
reits in den Vorjahren – aufgrund der Prognosen der Fachstellen zu op-
timistisch; weshalb diese CHF 54‘801.20 tiefer ausgefallen sind, als 
vorgesehen. 

·  Zudem mussten CHF 12‘532.20 mehr an Steuerteilungen der natürli-
chen Personen bezahlt werden. 

·  Demgegenüber haben wir CHF 16‘180.30 mehr an Quellensteuern, 
CHF 15‘980.70 mehr an Nach- und Strafsteuern, CHF 16‘095.75 mehr 
an Sonderveranlagungssteuern, CHF 8‘741.30 mehr an Erbschafts- 
und Schenkungssteuern und auch CHF 13‘861.00 mehr als Disparitä-
tenabbau (Finanzausgleich) eingenommen als budgetiert. 
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·  Insbesondere aufgrund der Zusammenarbeit mit der RegioBV Westamt 
in Wattenwil aber auch geänderter Zuständigkeiten und der Verdoppe-
lung des Tagesschulangebotes mussten die internen Verrechnungen in 
den Bereichen Tagesschule, Wasser, Abwasser und Abfall angepasst 
werden, was zu einer Entlastung des Steuerhaushalts aber auch zu ei-
ner Mehrbelastung der Spezialfinanzierungen geführt hat. 

·  In den kantonalen Lastenausgleich der Lehrerbesoldung Kindergarten 
und Primarstufe mussten wir CHF 27‘668.25 mehr einbezahlen, als 
budgetiert war. Diese Differenz ist hauptsächlich darauf zurückzufüh-
ren, dass die für die Budgetierung vom Kanton vorgegebenen Parame-
ter (insbesondere Vollzeiteinheiten) bei der Schlussabrechnung korri-
giert werden mussten. Auch der Beitrag an die Klassen für besondere 
Förderung ist aufgrund solcher Ungenauigkeiten um CHF 12‘602.25 
höher ausgefallen, als budgetiert war. 

·  Aus demselben Grund sind auch die SchülerInnenbeiträge, welche der 
Kanton den Gemeinden auch für die Kinder bezahlt, welche ausserhalb 
der eigenen Gemeinde Schulen besuchen, um CHF 15‘435.50 höher 
ausgefallen, als budgetiert. 

·  An die Musikschulen mussten CHF 12‘615.00 weniger Schulgeld be-
zahlt werden, als budgetiert war. 

·  Für den hauswirtschaftlichen Unterricht war ein Schulgeld von CHF 
13‘400.00 budgetiert, welches nun - entgegen früherer Gepflogenhei-
ten - im ordentlichen Schulgeld enthalten ist und somit nicht bezahlt 
werden musste. 

·  Da auf das Schuljahr 2015/16 hin das Tagesschulangebot verdoppelt 
wurde, sind auch die daherigen Personalaufwendungen um CHF 
11‘296.40 höher ausgefallen. Demgegenüber wurden CHF 7‘553.55 
mehr an Betreuungs- und Mahlzeitenbeiträgen eingenommen. 

·  Da für Kinder aus Kaufdorf mehr Betreuungsstunden an der Kinderta-
gesstätte Belp in Anspruch genommen wurden, musste an diese ein 
um CHF 6‘281.95 höherer Beitrag geleistet werden. 

·  Für den Unterhalt von Strassen und Bächen (inkl. Maschinen und Ge-
räte) wurden CHF 10‘655.80 weniger aufgewendet, als budgetiert. 

·  Insbesondere als Folge der Ablehnung der Tramlinie Köniz - Oster-
mundigen mussten CHF 27‘685.00 weniger in den Lastenverteiler des 
öffentlichen Verkehrs bezahlt werden. 

·  Infolge der Rückzahlung von Wasser- und Abwasseranschlussgebüh-
ren (als Folge eines im Vorjahr - aufgrund falscher Angaben - zu hohen 
Vorschusses) für den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern weichen 
die Abschreibungen und Einlagen in die sowie die Entnahmen aus den 
Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser stark von den budgetier-
ten Zahlen ab. 
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·  Die BKW hat eine um CHF 9‘895.00 höhere Konzessionsabgabe be-
zahlt, als budgetiert war. 

·  Da nicht alle vorgesehenen Investitionen getätigt wurden, mussten 
auch CHF 28‘662.15 weniger harmonisierte Abschreibungen vorge-
nommen werden, als budgetiert. 
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2.4 Laufende Rechnung, Vergleich zum Voranschlag nach A rten  



  
C

houfdorfer N
r. 2 / M

ai 2016 
S

eite 17 

 
 

 

2.5 Laufende Rechnung, Vergleich zum Voranschlag nach F unktionen  
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Minderaufwendungen (Auszug > CHF 2'000.00) 
Kontobezeichnung Betrag CHF Bemerkungen 
Verrechneter Aufwand Bau-
kommission 

- 2‘410.00 RegioBV Westamt leistet Hauptarbeit 
im Baubewilligungsverfahren 

Einsatzkostenversicherung - 3‘000.00 Musste 2015 dem Kanton wieder nicht 
bezahlt werden 

Transportkosten Sonderschule - 3‘500.00 werden nun vom Kanton getragen 
Schulgeld Musikschulen - 12‘615.00 für die richtige Budgetierung dieses 

Postens fehlen die Grundlagen immer 
Hauswirtschaftsschule - 13‘400.00 Diese irrtümlich separat budgetierten 

Kosten sind im Schulgeld enthalten 
Lohn Schulhauswart - 3‘515.95 Stellvertretung nicht beansprucht 
Energie, Heizung, Wasser + 
Abwasser 

- 2‘012.95 günstigerer Heizölpreis 

Regionale Kulturkonferenz 
Bern 

-3‘091.00 Zentrum Paul Klee + Kunstmuseum 
Bern werden direkt vom Kanton und 
nicht mehr von den Gemeinden unter-
stützt 

Jugendarbeit Gürbetal-
Längenberg 

- 3‘006.20 Kanton hat mehr Kosten übernommen, 
als budgetiert 

Lastenausgleich Ergänzungs-
leistungen 

- 3‘860.00 Unrichtige Angaben des Kantons für die 
Budgetierung 

Betriebsbeitrag Regionaler So-
zialdienst Belp 

- 4‘170.70 Abrechnung fiel tiefer aus, als von Belp 
bei der Budgetierung angekündigt 

Unterhalt Strassen und Bäche - 17‘944.55 weniger Strassenunterhalt ausgeführt, 
als budgetiert 

Lastenausgleich öffentlicher 
Verkehr 

- 27‘685.00 falsche Angabe des Kantons für die 
Budgetierung 

Einbau Wasseruhren - 2‘847.50 Es mussten weniger Wasseruhren aus-
gewechselt werden, als budgetiert war. 

Abschreibung Wasserversor-
gung 

- 19‘600.00 Infolge Rückerstattung Zuviel bezahlter 
Anschlussgebühren resultieren in der 
Rechnung andere Werte als budgetiert. 

Auflösung Werterhalt Wasser-
versorgung 

- 42‘090.75 Infolge Rückerstattung Zuviel bezahlter 
Anschlussgebühren resultieren in der 
Rechnung andere Werte als budgetiert. 

Einlage Werterhalt Wasserver-
sorgung 

- 19‘600.00 Satz vom Maximum aufs Minimum ge-
ändert. 

Abschreibung Abwasserent-
sorgung 

- 19‘101.50 Infolge Rückerstattung Zuviel bezahlter 
Anschlussgebühren resultieren in der 
Rechnung andere Werte als budgetiert. 

Auflösung Werterhalt Abwas-
serentsorgung 

- 36‘900.00 Infolge Rückerstattung Zuviel bezahlter 
Anschlussgebühren resultieren in der 
Rechnung andere Werte als budgetiert. 

Einlage Werterhalt Abwasser-
entsorgung 

- 2‘800.00 Änderung Gemeindeanteil an ARA 
Gürbetal 

Einlage Rechnungsausgleich 
Abfall 

- 3‘900.00 Zunahme Kosten Grünabfuhr + Anpas-
sung interne Verrechnung an heutige 
Verhältnisse führten in der Abfallrech-
nung zu einem Aufwandüberschuss 
statt zum budgetierten Ertragsüber-
schuss. 
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Steuerabschreibungen aperio-
dische Steuern 

- 5‘600.00 Dieser Posten ist nicht zuverlässig 
budgetierbar, weil von der kant. Steuer-
verwaltung dafür keine Angaben erhält-
lich sind 

Lastenausgleich neue Aufga-
benteilung FILAG 2012 

- 4‘841.00 Falsche Angabe des Kantons für die 
Budgetierung 

Zinsen auf mittel- und langfris-
tigen Schulden 

- 3‘402.90 Bestehende Darlehen konnten zu güns-
tigeren Zinsbedingungen refinanziert 
werden 

Harmonisierte Abschreibungen - 28‘622.15 Weniger Investitionen getätigt als vor-
gesehen. 

 
Die wichtigsten Veränderungen zwischen Voranschlag und Laufender 
Rechnung sind unter dem Artenvergleich auf Seite 3 hievor zusammenge-
fasst. Darin sind alle Konten der Funktionen 0 bis 9 enthalten. 

Der zusammenfassende Vergleich nach Funktionen 0 bis 9 ist aus der Ta-
belle auf der vorangehenden Seite ersichtlich. Die detaillierte Laufende 
Rechnung mit allen Kontensummen kann in der Gemeindeverwaltung ein-
gesehen werden. 

 
2.6 Investitionsrechnung 
 

Steuerhaushalt   2015 VA 2015 2014 
Bruttoinvestitionen    242'171.85 662'300.00 457'073.50 
Investitionseinnahmen   2'430.00 0.00 4'950.00 
Nettoinvestitionen    239'741.85 662'300.00 452'123.50 
  
Spezialfinanzierungen ( Funktion 7 = 
Wasser + Abwasser) 2015 VA 2015 2014 
Bruttoinvestitionen gebührenfinanzierte 
Anlagen 13'295.30 221'300.00 303'657.55 
Investitionseinnahmen   -90'312.45 221'300.00 303'657.55 
Nettoinvestitionen   103'607.75 0.00 0.00 
  
Gesamtgemeinde   2015 VA 2015 2014 
Bruttoinvestitionen 999.690.01 255'467.15 883'600.00 760'731.05 
Bruttoinvestitionen Einnahmen 
999.590.01 -87'882.45 221'300.00 308'607.55 
Nettoinvestitionen   343'349.60 662'300.00 452'123.50 
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Zusammenfassung der Investitions-
rechnung 2015   Ausgaben  Einnahmen  
Allgemeine Verwaltung     7'720.10   
Fusionsabklärungen   7'720.10   
Bildung     31'606.25   
Multimediaeinrichtung 2 Klassenzimmer   8'816.60   
Dachsanierung Fertiggaragen   14'289.45   
Malerarbeiten Lehrerzimmer + Schul-
hauskorridore   8'500.20   
Kultur und Freizeit     224'370.70   
Infrastruktur Sportplatz Kleematt   179'370.70   
Zinsloses Darlehen Sporverein Kaufdorf   45'000.00   
Strassen + Bäche     61'497.25   
Strassenbeleuchtung Zustandsanalyse   2'529.65   
Lindenweg Uebernahme durch Gemein-
de   772.30   
Dorfplatz Neugestaltung   5'180.00   
Chäsiwägli Geländer oberer steiler Teil   -1'100.00   
Moosstrasse Belagsanierung Sanathec - 
Käserei   23'943.95   
Neuhusweg Belagsanierung   30'171.35   
Umwelt und Raumordnung   18'155.30 -87'882.45 
Wasserversorgung       
Wasserschieber, Funktionskontrolle und Gängig-
machung, 2. Etappe 4'041.00   
Anschlussgebühren     -49'268.25 
Abwasser       
ARAG, Ausbau   2'379.30   
ARAG, Unterhalt-Werterhalt   6'875.00   
ARAG, Rückerstattung     2'355.85 
Anschlussgebühren     -43'400.05 
Gewässerverbauungen       
Überflutungsgefahr aus Hermiswil   4'860.00 2'430.00 
        -87'882.45 
      343'349.60   
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2.7 Bestandesrechnung (nach Belastung Aufwandübersc huss am 
Eigenkapital) 

 

Nr. Bezeichnung Bestand 
1.1. 

Nettozu-
wachs  

Nettoab-
gang  

Bestand 
31.12. 

1 A k t i v e n 5'170'224 11'875'296 11'860'314 5'185'205 
10 Finanzvermögen 3'667'566  11'531'946 11'458'959 3'740'553 
11 Verwaltungsvermögen 1'502'657       343'349      401'355 1'444'651 
2 P a s s i v e n 5'170'224     3'761'055   3'746'073 5'185'205 

20 Fremdkapital 2'515'421    3'643'655   3'538'495 2'620'581 
22 Spez.finanz.Verpflichtung 2'329'181       117'400      162'696 2'283'884 
23 Eigenkapital  325'620 -          44'881  280'739 

 
2.8 Spezialfinanzierungen 
 

Verpflichtung  Bezeichnung  01.01.2015 Zuwachs  Abgang  31.12.2015 
2280.01 RA 700 Wasser 247'602            - 36'445  211'156 
2280.02 WE    825'038 35'800 103'607 757'230 

2280.03 RA 
710 Abwas-
ser        88'782            -   17'490        71'292 

2280.04 WE   
   

1'090'081 66'600            -   
   

1'156'681 
2280.05 RA 720 Kehricht          7'172           -   3'565.75          3'606 

2280.07 
160 Zivil-
schutz  23'869        23'869 

Total   2'282'546  102'400  161'109   2'223'836 
 
 
2.9 Genehmigung 
Der Gemeinderat von Kaufdorf hat die vorliegende Jahresrechnung gemäss 
den obenstehenden Anträgen mit allen Bestandteilen an seiner Sitzung vom 
5. April 2016 geprüft und genehmigt. 
 
2.10 Bericht des Rechnungsprüfungsorgans 
Die ordentliche Revision der Jahresrechnung 2015 fand am 29. April 2016 
statt. Fazit des Rechnungsprüfungsorgans: "Nach unserer Beurteilung ent-
spricht die Jahresrechnung 2015 für das am 31. Dezember 2015 abge-
schlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften. Die Bestimmun-
gen des Datenschutzes werden in der Gemeinde Kaufdorf eingehalten." 
 
2.11 Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversam mlung: 
Der in die Kompetenz der Gemeindeversammlung fallende Nachkredit für 
die übrigen Abschreibungen von CHF 207‘552.00 der Ortsplanungsrevision 
und des Parkplatzes beim Sportplatz ist von der Gemeindeversammlung zu 
genehmigen. 
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3. Sportplatz Kleematt, Kenntnisnahme Kreditabrechn ungen 
Referent: Martin Meyer 

An der Gemeindeversammlung vom  
21. August 2013 wurde für den Landkauf des 
Sportplatzes ein Kredit von CHF 200'000.00 
genehmigt. 
Das Land konnte denn auch zum Preis von CHF 200‘000.00 erworben 
werden. Die Grundbuch- und Notariatskosten für diesen Landkauf von 
CHF 1‘129.80 wurden bereits der Laufenden Rechnung des Jahres 2014 
belastet. 
 
Für die Erstellung der öffentlichen Infrastruktur (Parkplatz und Umzäu-
nung) wurde an derselben  
Gemeindeversammlung ein Kredit von CHF 165‘000.00 
genehmigt. 
Für die Erstellung der Parkplätze beim und die  
Umzäunung des Sportplatzes sind Kosten  
angefallen von insgesamt  CHF 179‘370.70 
Somit war für diesen Kredit ein Nachkredit von CHF  14'370.70 
erforderlich, welcher in die Finanzkompetenz des Gemeinderates fällt 
und von diesem am 15. Dezember 2015 genehmigt wurde.  
 
Somit müssen die Abrechnungen dieser beiden Kredite von der Ge-
meindeversammlung bloss noch zur Kenntnis genommen werden. 
 
 
 

Informationen der Behörden 

Beschlüsse des Gemeinderates 
Der Gemeinderat hat: 
·  beschlossen, um in den Genuss von bis zu 50 % Subventionen zu gelan-

gen, sich bei der Erarbeitung des ÖREB-Katasters (Kataster über die öf-
fentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen) mit den Gemeinden Tof-
fen, Belp und Kehrsatz zusammenzuschliessen. 

·  das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 30. März 2016 genehmigt 
und veranlasst, dass die Protokollauflage im Anzeiger Nr. 17 vom 28. Ap-
ril 2016 publiziert wird. 

·  die Gemeinderechnung 2015 genehmigt. Diese schliesst mit einem Defi-
zit von CHF 44‘882.19 und somit um CHF 98‘868.81 besser ab als bud-
getiert. In diesem Rechnungsergebnis ist bereits berücksichtigt, dass der 
der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2016 beantragte Nachkredit für 
die übrigen Abschreibungen von CHF 207‘552.00 genehmigt wird. 

·  die Themen für die Gemeinderatsklausur vom 10. Mai 2016 festgelegt. 
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·  für den Beizug von ausgewiesenen Fachleuten für die Mithilfe und Koor-
dination bei der Umsetzung der Generellen Entwässerungs Planung GEP 
und des ersten Teils der Generellen Wasserversorgungs Planung GWP 
sowie von Strassensanierungen einen Verpflichtungskredit von CHF 
30‘000.00 genehmigt. 

·  die aktualisierte Dokumentation über die Organisation der Katastrophen- 
und Nothilfe genehmigt. 

·  das Budget 2016 und den Finanzplan 2015 – 2020 aufgrund der Tavel-
runde (Besprechung mit den Präsidien der Ortsparteien) nochmals über-
arbeitet und beschlossen, das Budget 2016 der Gemeindeversammlung 
vom 30. März 2016 mit einer Steuererhöhung von 1.75 auf 1.80 und so 
einem ausgeglichenen Ergebnis zur Genehmigung vorzulegen. 

·  die Wasser- und Abwassergebühren auf den 1. April 2016 so erhöhen 
müssen, dass die entsprechenden Spezialfinanzierungen in den kom-
menden Jahren ausgeglichen abgeschlossen werden können. Die 
Schlussrechnungen für Wasser-, Abwasser- und Kehrichtgebühren für 
das Rechnungsjahr 2015/16, welche demnächst durch die Gemeinde-
verwaltung versandt werden, werden noch auf den bisherigen Gebühren-
ansätzen basieren. 

·  beschlossen, der Regionalkonferenz Bern-Mittelland im von dieser zum 
Angebotskonzept öffentlicher Verkehr 2018 – 2021 durchgeführten Ver-
nehmlassungsverfahren mitzuteilen, dass mit diesem Konzept die richti-
gen Ziele verfolgt und keine weiteren Abklärungen verlangt werden. 

·  beschlossen, das Reglement und die Tarife für die ausserschulische Be-
nützung der Schul- und Sportanlagen von Kaufdorf vorläufig unverändert 
beizubehalten. Eine Anpassung wird gegebenenfalls nach der Umset-
zung der Schulraumplanung und der Turnhallensanierung nochmals ge-
prüft werden müssen. 

 
 
Ungültige briefliche Stimmabgaben 
In letzter Zeit mussten wir leider wieder vermehrt ungültige briefliche 
Stimmabgaben feststellen. Solche fallen sofort aus der Bearbeitung und 
werden nicht mitgezählt.  
Als die zwei meisten Fehler bei der brieflichen Stimmabgabe haben wir 
festgestellt: 

·  Ausweiskarte nicht unterzeichnet 
·  Stimmzettel nicht im separaten Stimmzettelkuvert verpackt 

Eine ausführliche Anleitung für die briefliche Stimmabgabe befindet sich auf 
der Rückseite des Zustell- und Antwortkuverts. Wir bitten die Stimmenden, 
diese Anleitung zu beachten. Es ist doch schade um den Aufwand, wenn 
die Stimmabgabe wegen eines kleinen Formfehlers ungültig ist! 
Für die Beantwortung allfälliger Fragen steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung unter Tel. 031 809 04 39 gerne zur Verfügung. 
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Termine 2016 
21. Oktober 2016 Jungbürgerfeier 
1. Dezember 2016 Gemeindeversammlung 
 

Entsorgungen 2016 

Kehrichtabfuhr inkl. Sperrgut 
Jeden Freitag - in den Gebieten Guetebrünne und Weid sowie Oberer 
Husmattweg 7 + 9, lediglich jeden zweiten Freitag. 

Grünabfuhr 
Auf vielseitigen Wunsch aus der Bevölkerung wurde die bisher 2. Grünab-
fuhr im November auf den Dezember verschoben. Deshalb finden im Jahr 
2016 an folgenden Daten Grünabfuhren statt: 

Mai: Montag, 2. und 23 . Mai 2016 
Juni: Montag, 6. und 20. Juni 2016 
Juli: Montag, 4. und 18. Juli 2016 
August: Mittwoch, 3. und Montag, 15. August 2016 
September: Montag, 5. und 19. September 2016 
Oktober: Montag, 3. und 17. Oktober 2016 
November: Montag, 7. November 2016 
Dezember: Montag, 5. Dezember 2016 

Die Gebührenmarken für die Kehrichtabfuhr und für die Grünabfuhr können 
bei der Gemeindeverwaltung und bei der Metzgerei Anderegg bezogen 
werden. 

Papiersammlung  Donnerstag, 27. Oktober 2016 
 
 
Impressum 
Offizielles Publikationsorgan der Gemeinde Kaufdorf.  
Erscheint vier Mal jährlich. 

Herausgeber: Gemeinderat Kaufdorf 
Auflage: 480 Exemplare 
Empfänger: - alle Haushaltungen in Kaufdorf 

- Nachbargemeinden 
- Presse 
- Interessierte 

Redaktion: Gemeindeverwaltung, 3126 Kaufdorf 
Telefon: 031 809 04 39 
Fax: 031 809 13 26 
E-Mail: gemeindeverwaltung@kaufdorf.ch 
Internet: www.kaufdorf.ch 
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Redaktionsschluss Choufdorfer 4/2016:  Montag, 24. Oktober 2016  



 

 Choufdorfer Nr. 2 / Mai 2016 Seite 25 

Allgemeine Informationen 
 

Frauenverein   
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Sportverein Kaufdorf 40-Jahre-Jubiläum 
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Riggishof, Längenbergstrasse 30, 3132 Riggisberg 
Tel. +41 31 809 17 22, Fax +41 31 809 36 28 
www.riggishof.ch, katharina.friederich@riggishof.ch�

 

Freiwilligenarbeit im Tagestreff im Riggishof 
„Alles Schöne in der Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.“ 

Zusammen mit dem Neubau Riggishof eröffnen wir auf 1. Juni unseren Ta-
gestreff. Angegliedert an den Raum der Alltagsgestaltung befindet sich ein 
Wohnbereich für Tagesgäste. Wir ermöglichen den Gästen, welche von Ex-
tern anreisen, neben der Betreuung und Grundpflege, soziale Kontakte und 
eine Abwechslung im Alltag. Alltägliche Arbeiten wie Kochen und dem ge-
meinsamen Essen ist uns sehr wichtig. Unsere Tagesbetreuung schafft 
pflegenden Angehörigen eine temporäre Entlastung. 

Damit es den neuen Gästen wohl ist bei uns, ist eine konstante Betreuung 
wichtig. Wir suchen Freiwillige, um unser Team zu unterstützen in den all-
täglichen Arbeiten, beim Spazieren oder beim Spiel und Zusammensein. 

Sie schätzen Kontakte zu verschiedenen Menschen? Und Sie möchten sich 
die Zeit nehmen, mit uns einen halben Tag pro Woche das Tagesangebot 
der Gäste zu bereichern? 

Dann melden Sie sich bei uns: 

Wir freuen uns auf Sie! 

Katharina Friederich 
Leitung Alltagsgestaltung 
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Tagestreff Riggishof 
Unser Tagestreff – Angebot 
Mit dem Einzug in den Neubau verfügt der Riggishof über einen speziell 
eingerichteten Wohnbereich für Tagesgäste. Darin bieten wir von Montag 
bis Donnerstag ein abwechslungsreiches Tagesangebot an. Wir ermögli-
chen den Tagesgästen, neben Betreuung und Pflege auch soziale Kontakte 
zu knüpfen und einen angenehmen Tag mit Bewohnern und erfahrenen Be-
treuungspersonen zu verbringen. Dabei achten wir auf die individuellen Be-
dürfnisse unserer Gäste. Neben alltäglichen Arbeiten wie Kochen und ge-
meinsamen Essen werden sie eingeladen, an einzelnen Aktivitäten des 
Riggishof teilzunehmen. Einige Beispiele sind in unserem Veranstaltungs-
kalender aufgeführt. 

Voraussetzungen  
Zu unseren Tagesgästen zählen betagte Menschen, die Unterstützung in 
der Bewältigung ihres Alltags brauchen, jedoch keinen erhöhten Pflegebe-
darf aufweisen oder bettlägerig sind. Ebenfalls willkommen sind orientierte 
und desorientierte Menschen, die sich in einer kleinen Gruppe wohl fühlen. 
Personen, die eine intensive Einzelbetreuung beanspruchen, können wir 
hingegen nicht gerecht umsorgen. 
Ziele 
�  Durch die Tagesbetreuung werden pflegende Angehörige temporär 

entlastet und wissen ihre 
Liebsten gut umsorgt. 

�  Unsere Gäste werden optimal durch den Tag begleitet und damit ihr 
geistiges und körperliches Wohlbefinden gefördert. 

�  Sie beteiligen sich an sinnvollen, abwechslungsreichen und auf die 
Person angepasste Gruppenangebote. So werden soziale Kontakte 
geknüpft und neue Bekanntschaften gelebt. 

�  Die Selbständigkeit unserer Gäste und die damit einhergehenden 
Fähigkeiten werden unterstützt und erhalten. 

Preise / Tagespauschale 
Das gesamte Angebot inklusive aller Mahlzeiten kostet pro Besuch CHF 
75.–. Preise für Halbtagesangebote geben wir Ihnen gerne auf Anfrage be-
kannt. 

Kontakt 
Haben Sie Interesse an unserem neuen Angebot? 
Gerne laden wir Sie und Ihre Angehörigen zu einem Gespräch oder 
Schnuppertag ein.  
Wir freuen uns auf Sie!  
Riggishof Tagestreff 
Längenbergstrasse 30 
3132 Riggisberg 
Tel.: 031 809 17 22 
E-Mail: info@riggishof.ch  
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KaufdorfBEWEGT 
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Turnverein Kaufdorf 
 
 

 
Fitness für Männer 
Sport/ Spiel/ Gymnastik/ Spass… 
Wann:  Montag, 20:15 – 21:45 Uhr ( ausser Schulferien) 
Wo:   Turnhalle Kaufdorf 
Tenü:  Sportbekleidung und Hallenschuhe 
Auskunft: Konrad Stähli, Tel: 079 794 66 24/ ko_st@hotmail.com 
 

Fitness für Damen 
Bodyforming/ Kraft/ Spiel/ Spass… 
Wann:  Mittwoch, 20:00 – 21.30 Uhr (ausser Schulferien) 
Wo:   Turnhalle Kaufdorf 
Tenü:  Sportbekleidung und Hallenschuhe 
Auskunft: Karin Bärtschi, Tel: 079 781 41 06/ tvkaufdorf@icloud.com 
 
 
 
 
 

 

Tageseltern gesucht! 
Haben sie Freude und Erfahrung im Umgang und in der Erziehung von Kin-
dern? Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? 

Wir bieten Ihnen: 
�  Einkommen im Stundenlohn 
�  Sozialversicherungen (gem. gesetzlichen Vorgaben) 
�  Weiterbildungsmöglichkeiten 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bewerbungsunterlagen finden  
Sie unter www.kiplus.ch/tageseltern/ Auskunft erteilt: 
Frau Ruth Blatter, Tel-Nr. 031 819 89 69 (Mo und Do) 
 
 
 
  

��� � � �� �
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Pro Senectute Region Bern   

Dankeschön-Konzert für gelebte Solidarität und 
Preisverleihung Silberbär  
Spenderinnen und Spender wurden auch dieses Jahr von Pro Senectute 
Region Bern ins Casino Theater Bern eingeladen, um ihnen mit Musik für 
das grosse Engagement im Dienste älterer Mitmenschen herzlich Danke-
schön zu sagen.  
Die Geigerin Malwina Sosnowski, Solistin und Gründerin des aus früheren 
Dankeschön-Anlässen bekannten Ensembles Nuance und ihr Pianist, Ben-
yamin Nuss, traten im Duo auf und sorgten für die musikalische Umrah-
mung.  
In verdankenswerter Weise wurde 2015 die Arbeit von Pro Senectute Regi-
on Bern wiederum durch Spenden, Legate und weiteren Beiträgen grosszü-
gig unterstützt. 
An freiwilligen Einsätzen wurden 2015 so viele geleistet wie nie zuvor. Sei 
dies in den Bereichen Steuererklärungsdienst durch 18 Mitarbeitende bei 
1'500 Seniorinnen und Senioren, Besuchs- und Administrationsdienst, wo 
Freiwillige bei über 170 Personen mehr als 8‘500 Einsatzstunden geleistet 
haben. Im Projekt „win3 - Generationen im Klassenzimmer“ halfen rund 300 
Freiwillige während mehr als 24‘000 Stunden in ihren Klassen mit.  
Zudem leisteten die 20 Ortsvertreterinnen und -vertreter von Pro Senectute 
Region Bern in Gemeinden wichtige Informations- und Netzwerkarbeit. 
Auch nicht zu vergessen sind die „internen“ Freiwilligen, welche sowohl bei 
Grossanlässen wie auch bei administrativen Arbeiten Unterstützung leiste-
ten.  
Eine Stiftung als grosszügige Geldgeberin unterstützt innovative Projekte 
zugunsten älterer Menschen und ermöglicht so die Verleihung des Silber-
bär-Preises. Am diesjährigen Dankeschön-Konzert von Pro Senectute Re-
gion Bern konnte der Preis dem durch die Silberbär-Jury ausgewählten Pro-
jekt „Klingende Lebensgeschichten – ein Modell zur musikalischen Umset-
zungen von Erinnerungen“ verliehen werden. Dieses baut darauf auf, dass 
das musikalische Gedächtnis bei allen alten Menschen, auch von Demenz 
betroffenen, sehr zuverlässig bis ganz an ihren Lebensanfang zurück reicht. 
                  Verena Szentkuti-Bächtold 

Vizepräsidentin 
Pro Senectute Region Bern 

  



 

 Choufdorfer Nr. 2 / Mai 2016 Seite 35 

Musikschule Region Gürbetal  
�
�
�
Helva, die Zwergenkönigin – Familienkonzert  
Mirjam Schmid (Fagottlehrerin Musikschule Region Gürbetal und Musik-
vermittlerin) hat die Sage aus dem Gantrischgebiet um die Zwergenkönigin 
Helva als Musiktheater für Kinder bearbeitet. Schulkinder aus Riggisberg 
(Lieder), Schülerinnen und Schüler der Musikschule (Instrumente, Klänge 
und Geräusche), Astrid Pfarrer (Violine, Stimme), Martin Stöckli (Oboe), 
Barbara Haupt (Klavier) und Mirjam Schmid als Erzählerin entführen Kinder 
bis ca. 4. Klasse  und ihre Begleitung in eine zauberhafte Welt. Wer mit of-
fenen Ohren, Augen und Herzen kommt, kann sich eine Stunde lang von 
Zwergen, Elfen und Musik faszinieren lassen. 
Samstag, 4. Juni 2016 ,16.30 Uhr, Abeggstiftung Riggisberg , im Rahmen 
des Festivals klangantrisch 
Sonntag, 5. Juni 2016, 10.30 Uhr, Aula Seftigen (Begrüssungskaffee ab 
9.30) Eintritt 5.-, Vorverkauf Raiffeisenbank Gürbe, Filialen Wattenwil und 
Belp, www.raiffeisen.ch/guerbe 
 
Zwei Komödien von Anton Tschechow im Garten des Sch loss Belp 
Das Theater Volksbühne Belp  veranstaltet unterhaltsame Sommerabende 
mit Essen, Trinken & Theater. Aufgeführt werden  die Komödien Der Bär  
und Der Heiratsantrag. In diesen zwei burlesken Stücken zeigt sich Anton 
Tschechow von seiner „heiteren“ Seite. Sein Sinn für das Komische und 
seine sichere Beherrschung der dramaturgischen Mittel begeistern das 
Publikum auf grossen und kleinen Bühnen bis heute. Für die musikalische 
Begleitung  sorgen Schülerinnen und Schüler der   Musikschule Region 
Gürbetal. 
Regie: Adrian Kurmann, Musikalische Leitung: Nadja Camichel 
Freilichtvorstellungen Schloss Belp:  3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 
24., 25. Juni 2016, jeweils 20.00 Uhr 
Vorverkauf: 079 276 00 33 Bürozeit, Schalterverkauf: Bahnhof Belp 1. 
Stock, teaterverlag elgg  
Eintrittspreis:  Fr. 22.–, Jugendliche bis 16 Jahre Fr. 18.– 
 
ANGEBOT 
Instrumentenkarussell 
Ziel des Angebotes ist es, dass die Kinder vor der definitiven Instrumenten-
wahl altersgerecht vermittelt bekommen,  wie die verschiedenen Instrumen-
te klingen, wie sie heissen, wie es sich anfühlt, sie in der Hand zu halten, 
ihnen Töne zu entlocken, zu welcher Instrumentenfamilie sie gehören und 
was sie sonst noch interessiert. Eingebettet sind diese Begegnungen mit 
unserer grossen Instrumentenpalette in ein musikpädagogisches Konzept 
mit Rhythmusspielen, Singen und Ausprobieren. Ab August 2016  findet der 
nächste Kurs in der neuen Form statt. 
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Wann: mittwochs, 15.20 – 16.00 – 10L/14täglich Wo: Musikschule Schloss 
Belp, kleiner Saal Kosten: 200.- Wer:  Kinder ab 6 J. 
 
Einsteiger-Gruppen 
Das Lernen in der Gruppe motiviert viele Kinder. Aus diesem Grund haben 
wir dieses Einsteiger-Angebot geschaffen, welches zum Ziel hat, in einem 
Jahr ein Instrument vertieft kennen zu lernen, erste technische Grundlagen 
zu erwerben und gemeinsam zu musizieren. In der Gruppe kann weniger 
als im Einzelunterricht auf die individuellen Lernfortschritte der SchülerInnen 
eingegangen werden, der Erwerb der instrumentalen Fähigkeiten verläuft 
daher im Schnitt etwas langsamer. Damit jeder Schüler/jede Schülerin op-
timal gefördert werden kann, ist es wichtig, nach dem Einstiegsjahr für je-
de/n die passende Unterrichtsform für den weiteren Weg auf dem Instru-
ment sorgfältig zu prüfen. 
Wann und Wo: die neue Ausschreibung der Einsteigergruppen ist ab erster 
Hälfte Mai unter www.ms-guerbetal.ch aufgeschaltet. Wenn Sie direkt in-
formiert werde möchten, melden Sie sich gerne auf unserem Sekretariat: 
info@ms-guerbetal.ch Wer: Kinder ab 8 J. Kosten: 250.- 
 
 
 
 

Spitex 
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Das Waldrätsel zum ITW 2016  
Der diesjährige Internationale Tag des Waldes ITW thematisiert "Wald und 
Wasser". Viel Spass beim Knobeln. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen 
attraktiven Preis. 

 

 

Bitte senden Sie das Lösungswort bis 31. Mai 2016 mit Angabe Ihrer Ad-
resse an info@wald.ch oder per Postkarte an WaldSchweiz, Rosenweg 14, 
4501 Solothurn. Immer mit Vermerk "Waldrätsel". Lösungswort und Gewin-
nerinnen und Gewinner werden ab Juni 2016 an dieser Stelle und in der 
Fachzeitschrift "WALD und HOLZ" veröffentlicht. 

Diese Preise winken:  
1. Preis: REKA-Checks im Wert von CHF 500.- 
2. Preis: Gutschein im Wert von CHF 100.- zum Einlösen im Fachartikel-

Shop von WaldSchweiz 
3. -10. Preis: Taschenmesser "Forester" von Victorinox 
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Ihre Notizen: 
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Wichtige Adressen 
 

Notfalldienste Schweiz 
Notruf allgemein Telefon: 112 
Notarzt Telefon: 144 
Feuerwehr Telefon: 118 
Polizei Telefon: 117 
Rega Telefon: 1414 
Pannenhilfe TCS Telefon: 0800 140 140 
 

Notfalldienste regional 
Ärztlicher Notfalldienst Riggisberg Telefon: 0900 57 67 47 (CHF 1.98 / Minute ab Festnetz) 
Notfalldienst der Apotheken Telefon: 031 819 56 81 
Zahnärztlicher Notfalldienst Thun Telefon: 033 226 26 26 
Augenärztlicher Notfalldienst Telefon: 031 819 58 33 
Augenzentrum Spital Belp Telefon: 031 511 37 37 
Kirchgemeinde Thurnen Telefon: 031 809 01 44 (Pikettdienst für Bestattungen) 
Zivilstandsamt Bern-Mittelland Telefon: 031 635 42 00 
 

Gemeindeverwaltung Kaufdorf Telefon: 031 809 04 39 
Dorfstrasse 10 Fax: 031 809 13 26 
3126 Kaufdorf E-Mail: gemeindeverwaltung@kaufdorf.ch 
 Montag 14.00 – 16.30 Uhr 
 Dienstag 14.00 – 18.00 Uhr 
 Mittwoch und Donnerstag 09.00 – 11.30 Uhr 
 Freitag ganzer Tag geschlossen 
 

Schule Kaufdorf  Telefon: 031 809 04 72 
Dorfstrasse 12 E-Mail: schule.kaufdorf@bluewin.ch 
3126 Kaufdorf  Bürozeiten Schulleitung: 
 Dienstag und Donnerstag 09.00 - 11.00 + 14.00 - 16.00 Uhr 
 

Schule Toffen  
Schulleitung Telefon: 031 819 56 31 
Bahnhofstrasse 10  
3125 Toffen  
 

Sekundarschule Belp  
Schulleitung Telefon: 031 819 42 60 
Thalgutstrasse 5 
3123 Belp  
 

AHV-Zweigstelle Belp  Telefon: 031 818 22 70/71/80 
Galactinastrasse 2 Öffnungszeiten: 
3123 Belp Montag 08.30 – 11.30 + 13.30 – 18.00 Uhr 
 Dienstag – Donnerstag: 08.30 – 11.30 + 13.30 – 17.00 Uhr 
 Freitag 08.30 – 11.30 + 13.30 – 16.00 Uhr 
 

Regionaler Sozialdienst Belp  Telefon: 031 818 22 60 
Gartenstrasse 2 Öffnungszeiten: 
3123 Belp Montag: 08.30 – 11.30 + 13.30 – 18.00 Uhr 
 Dienstag – Mittwoch: 08.30 – 11.30 + 13.30 -17.00 Uhr 
 Donnerstag: 13.30 – 17.00 Uhr 
 Freitag: 08.30 – 11.30 + 13.30 – 16.00 Uhr 
 

Kantonale Kindes- und Erwachse-  Telefon: 031 635 21 00 
nenschutzbehörde KESB E-Mail: info.kesb-ms@jgk.be.ch 
Mittelland-Süd 
Tägermattstrasse 1 
3110 Münsingen 
 

Sektionschef Bern 
Papiermühlestrasse 17v Telefon: 031 634 92 33 
Postfach Fax: 031 634 92 03 
3000 Bern E-Mail: scbern.bsm@pom.be.ch 
 

Zivilschutzstelle Belp 
ZSO unteres Gürbetal Telefon: 031 818 22 22 
Gartenstrasse 2 Fax: 031 818 22 99 
3123 Belp E-Mail: info@belp.ch  
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Veranstaltungskalender 
 

Juni 2016 
3. Seniorenfahrt ins Blaue 
7. Zämä ässe, Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen 
6. Gemeindeversammlung 
6. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof 
8. Seniorenrat, Wanderung 
9. Mittagstisch für Senioren, Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen 
22. Seniorennachmittag, Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen 
25. Sportverein Kaufdorf, Eröffnung Klubhaus, 40-Jahre Jubiläum 
27. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof 
 

Juli 2016 
4. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof 
5. Zämä ässe, Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen 
13 Seniorenrat, Wanderung 
20. Tour de France: Etappe durchs Gürbetal 
25. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof 
 

August 2016 
1. 1. August-Feier, Areal Küpfer Holzbau AG, Kaufdorf  
2. Zämä ässe, Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen 
8. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof 
10. Seniorenrat, Wanderung 
15. Seniorennachmittag, Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen 
21. Sportschützen Kaufdorf, Volksschiessen 
22. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof 
25. Frauenverein Kaufdorf, Hauptversammlung 
 

September 2016 
5. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof 
7. AHVplus, Vortrag zur eidg. Volksabstimmung, SP Kaufdorf- 
 Rümligen 
6. Zämä ässe, Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen 
14. Seniorenrat, Wanderung 
26. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof 
 

Oktober 2016 
3. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof 
12. Seniorenrat, Wanderung 
17. Seniorennachmittag, Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen 
21. Frauenverein, Seniorenmittagessen 
24. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof 
25./26. Frauenverein, Kinderkleiderbörse 


